
78. Bewerbung um Zulassung zur Diakonenweihe (Ständiger Diakonat) 
Die nächste Diakonenweihe für den Ständigen Diakonat ist für Samstag,
29. September 2001, im Dom zu München vorgesehen. Um die Zulassung 
zur Diakonenweihe für den Ständigen Diakonat haben sich folgende Herren 
beworben:
Ach Gerald, München-St. Konrad von Parzham;
Guggenberger Ludwig, Brannenburg-Mariä Himmelfahrt: 
Hofmeister Walter, München-Königin des Friedens;
Kraus Uwe, Fridolfing-Mariä Himmelfahrt;
Rausch Robert, Gauting-St. Benedikt;
Schmitzberger Günter, Holzkirchen-St. Laurentius und St. Josef; 
Stocker Karl, München-St. Bruder Klaus.

Die Bekanntgabe der Bewerbung in den Pfarreien Ist Teil der Befragung 
hinsichtlich der Eignung der Weihekandidaten. Sie ist spätestens bis zum 
31. Juli 2001 in den gottesdienstlichen Vermeidungen der Wohnsitzpfarrei 
durchzuführen. Für den Fall, dass irgendwelche Bedenken gegen die 
Zulassung der oben genannten Bewerber bestehen, wird um entsprechende 
Mitteilung bis zum 15. August 2001 an das Erzbischöfliche Ordinariat 
München gebeten.

79. Tätigkeitsbeschreibung für das Regionalteam

I. Grundsätzliches
In jeder Seelsorgsregion steht dem jeweiligen Bischofsvikar ein Regional­
team zur Seite. Es arbeitet unter der Leitung des Bischofsvikars und wird 
insofern im Auftrag der Diözesanleitung tätig.
Zum Regionalteam gehören: der Regionalpfarrer und bis zu drei pastorale 
MitarbeiterZ-innen (davon mindestens eine Frau), die teilzeitlich (gegebenen­
falls auch vollzeitlich) für eine begrenzte Zeit mit dieser Aufgabe beauftragt 
werden.
Die Arbeit des Regionalteams muss in engem Kontakt zu den Referaten des 
Erzbischöflichen Ordinariats (insbesondere den Referaten 2 und 7) gesche­
hen. Gegenseitige Information ist notwendig.

II. Aufgaben
1. Das Regionalteam soll den Kontakt zwischen der Bistumsleitung und den 
Pfarreien bzw. den kategorialen Seelsorgestellen stärken. Durch die Führung 
und Begleitung der Seelsorger soll deren Arbeit gefördert, die Freude an der 
Seelsorge gestärkt und die Verbundenheit mit dem Erzbistum verbessert 
werden.
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2. Das Regionalteam unterstützt den Bischofsvikar bei der pastoralen 
Führung und Begleitung der Priester, der hauptamtlichen MitarbeiterAinnen 
und der Pfarreien (Pfarrverbände) der Seelsorgsregion.
3. Das Regionalteam fördert die Pfarreien (Pfarrverbände) in ihrer Entwick­
lung gemä6 den pastoralen Leitlinien der Erzdiözese.
4. Bei der Visitation ist das Regionalteam entsprechend der Visitations­
ordnung tätig.
5. Bei der Errichtung von Pfarrverbänden ist es verantwortlich für die organi­
satorische Vorbereitung und die Beratung sowie für die geistlich-theologi­
sche Grundlegung.
6. Beim Wechsel eines Pfarrers oder der pastpralen MitarbeiterAinnen hält 
es Kontakt mit den Betroffenen, begleitet die Pfarrei (Pfarrverband) in dieser 
Umbruchssituation und vermittelt Hilfestellung durch die verschiedenen 
Dienststellen des Erzbischöflichen Ordinariats.
7. Bei einer bevorstehenden Vakanzregelung für eine Pfarrei (Pfarrverband) 
bereitet es die Seelsorger und die Pfarrgemeinde auf die kommende 
Situation vor, hält während der Vakanz Kontakt und hilft die Situation zu 
bestehen. Bei einer plötzlichen Vakanz geschieht dies in Absprache mit dem 
zuständigen Dekan.
8. Bei Konflikten zwischen Seelsorgern oder innerhalb einer Pfarrei (Pfarr­
verband) ist es Aufgabe des Regionalteams, den Konflikt zu klären und bei 
dessen Behebung zu helfen (Gemeindeberatung, Supervision). Dabei ist die 
Unterscheidung zwischen Leitung und Beratung angemessen zu beachten.
9. Das Regionalteam bietet Unterstützung bzw. Vermittlung auch bei Kontro­
versen mit Dienststellen des Erzbischöflichen Ordinariats an.

III. Zusammenarbeit
Bei seiner Tätigkeit hält das Regionalteam engen Kontakt mit den Dekanen.
Dies geschieht auf regionalen Dekanekonferenzen mit der Gesamtheit der 
Dekane, aber auch mit einzelnen Dekanen. Um den verschiedenen Aufgaben 
gerecht zu werden, hält es Kontakt mit diözesanen Einrichtungen wie 
Gemeindekatechese, Institut für Fort- und Weiterbildung, Seelsorge für 
Seelsorger, Supervision, Gemeindeberatung, Erwachsenenbildung, 
Diözesanrat, Stellen der Caritas und anderen Einrichtungen auf regionaler 
Ebene.
Bei der Errichtung von Pfarrverbänden sind die notwendigen Maßnahmen, 
insbesondere die personellen und strukturellen Entscheidungen, im Einver­
nehmen mit den Referaten 2 und 7 zu treffen.
Bei Vakanzregelungen arbeitet das Regionalteam zur Organisation von 
Aushilfen und zur Herbeiführung einer endgültigen Besetzung eng mit Referat 
2 zusammen.
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